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vorlage der ständischen Beschlußfassung zu unter-
breiten. Derartige Gesetzesvorlagen, die man

vielleicht als „Etats-Nebengesetze“ bezeichnen
könnte, werden wie gewöhnliche Gesetzesvorlagen
behandelt, so daß also die den Einfluß der Ersten
Kammer abschwächenden Bestimmungen über das
Zustandekommen des Finanzgesetzes auf sie keine
Anwendung finden. Von einer solchen besonde-
ren Gesetzesvorlage ist jedoch abzusehen, wenn es
sich um Anforderungen handelt, die gestellt werden:
1. zur Bewirkung der dem Staate auf Grund des
preußisch-hessischen Eisenbahngemeinschafts-Ver-
hältnisses obliegenden vertraglichen Leistungen,
sowie 2. überhaupt zur Erfüllung rechtlich begrün-
deter Verpflichtungen der Staatskasse zur Durch-
führung gesetzlich beschlossener Maßregeln und
zur Deckung von Fehlbeträgen der Verwaltung.

Als Besonderheit des hessischen Rechts mag er-
wähnt werden, daß den Ständen neben den auch
in anderen Staaten üblichen, die Ueberwachung der

Staatsverwaltung ermöglichenden Kontrollbefug-
nissen ein ausdrückliches Recht der Beschwerde
an den Landesherrn zusteht (Verfa79fff#h.
Die Kammern haben nämlich — und zwar bei

mangelnder Uebereinstimmung beider Kammern
jede Kammer für sich — das Recht, „dem Groß-
herzog alles dasjenige vorzutragen, was sie für

eeignet halten, um als eine gemeinschaftliche Be-
scnerde oder als ein gemeinschaftlicher Wunsch
an Ihn gebracht zu werden“. Und zwar soll dieses
Verfahren von den Ständen insbesondere auch
dazu angewandt werden, „diejenigen Beschwer-
den an den Großherzog zu bringen, welche sie
sich gegen das Benehmen der Staatsdiener auf-
zustellen bewogen finden könnten".

B. VBehördenorganisation

[7 Behörde, Minister; für Hessen: Kreis, Provinz,
Gemeindeorganisation oben S. 93—97.]
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4 13. Die örtlichen Behörden.

z 8. Geschichtliche Entwicklung.
1. Die geschichtliche Entwicklung der modernen

Behördenorganisation beginnt in Hessen erst mit
dem Anfange des 19. Jahrhunderts. Während
bis dahin —unbeschadet des Bestehens einzelner,

dem ganzen Staate gemeinsamer Behörden —

jede Provinz ihre eigene Behördenorganisation
besessen hatte, wurde durch die beiden Organi-
sationsedikte vom 12. Oktober 1803

eine für das ganze Land gleichförmige zentrali-
stische Organisation der höheren Staatsbehörden
geschaffen. Das „Geheime Ratskolleg“
oder „Ministerium" bildete hiernach fortan
unter der unmittelbaren höchsten Direktion des
Landesherrn „den Zentralpunkt der ganzen
Staatsverwaltung“. Es teilte sich in die drei De-

partements des Ministeriums der auswärtigen
Verhältnisse, des Ministeriums des Innern und
des Finanzministeriums. — Bezüglich der unteren

Behörden blieb es damals zunächst noch bei der

v. Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl.

hergebrachten Einteilung in Aemter, an deren
Spitze je ein Amtmann stand, dessen Geschäfts-
kreis, abgesehen von einzelnen ihm ausdrücklich
entzogenen Angelegenheiten, die gesamte innere
Verwaltung, sowie die Gerichtsbarkeit 1. Instanz
umfaßte.

2. Unmittelbar nach Einführung der konstitu-
tionellen Verfassung (1820) erfolgte eine weitere
Reorganisation der Verwaltung. An Stelle des
bisherigen einheitlichen Ministeriums traten drei
völlig selbständige Departements,
des Innern und der Justiz, der auswärtigen An-
gelegenheiten und des Großherzoglichen Hauses,
und der Finanzen, deren Vorstände dem Groß-
herzog unmittelbar unterstellt wurden. Dem aus
den Ministern und den Geheimen Staatsräten
der Einzelministerien bestehenden Plenum kam
keine rechtliche Einwirkung auf die Minister zu.
Neben den Ministerien stand ein — aus den Prin-

zen, den Ministern, Geheimen Staatsräten und
anderen hohen Staatsbeamten gebildeter —

„Staatsrat“, dem namentlich die Beratung
von Gesetzentwürfen und die Entscheidung von

Kompetenzstreitigkeiten zwischen Justiz= und Verw-
Behörden, sowie von Rekursen gegen Entschei-
dungen der VerwBehörden in Administrativ-
justizsachen zugewiesen war (Edikt v. 28. 5. 1821).
— Beinahe gleichzeitig wurde bei den unteren

Behörden die lange vorbereitete Trennung
der Justiz von der Verwaltung voll-
zogen: An die Stelle der bisherigen einheitlichen
Aemter traten getrennte „Landratsbezirke“ und
„Landgerichtsbezirke“; den ersteren wurden die
Funktionen der Administrativbehörden, den letz-
teren Straf= und Ziviljustiz zugewiesen. Die bis-
herigen Provinzialregierungen blieben bestehen
(Entschl v. 14.7. 1821; Dienst Instr v. 3. 12. 1821).
In der neu erworbenen Provinz Rheinhessen
wurde vorerst die bisherige Kantonalverfassung
und die besondere Gerichtsverfassung beibehalten.

3. Zu Anfang der 30er Jahre des 19. Jahrhun-
derts erfolgte eine wesentliche Vereinfa-
chung der Organisation der äußeren
Behörden: Die Zahl der unteren Verw Behörden
wurde in den beiden alten Provinzen Starkenburg
und Oberhessen beinahe um die Hälfte (von 23
auf 12) vermindert; an Stelle der „Landräte“
traten sog. „Kreisräte“ die bisherigen Pro-
vinzialregierungen wurden aufgehoben und in der
Weise ersetzt, daß den Kreisräten der Provinzial-
hauptstädte zugleich die Stellung von „Provinzial-
kommissären“ mit bestimmten, über die Verwal-

tung eines einzelnen Kreises (Kreisratsbezirks)
hinausgehenden Funktionen übertragen wurde.
Diese Reform wurde auch auf Rheinhessen aus-
gedehnt (Entschl v. 20. 8. 32, Edikt v. 6. 6. 32;
Kreisrats Instr v. 20. 9. 32; Edikt v. 4. 2. 35).—

Gleichzeitig mit dieser Reorganisation der Unter-
behörden erfolgte die Errichtung eines Admini-
strativiustizhofs und eines Oberappellations= und
Kassationshofs, sowic eine stärkere Zentralisierung
des Medizinal-, Kirchen= und Schulwesens.

4. Die Bewegung des Jahres 1848 führte zu
einer Reform, welche zunächst zwar nur von vor-
übergehender Dauer war, für die Zukunft aber
von vorbildlicher Bedeutung wurde: die Heran-
ziehung des Volks zur Teilnahme an
den Geschäften der Staatsverwaltung.
Unter Aufhebung der bisherigen Provinzialkom=
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missäre und Kreisräte wurde das ganze Staatsgebiet
in 10 Regierungsbezirke eingeteilt, an deren
Spitze als Bezirksverwaltungsbehörden ebenso-
viele Regierungskommissionen ge-
stellt wurden. Den aus Berufsbeamten bestehen-
den Regierungskommissionen wurde in jedem
Reg Bezirk je ein aus 12—24, vom Volke gewähl-
ten Laien bestehender Bezirksrat zur Seite
gestellt, der teils begutachtend, teils entscheidend
bei der staatlichen Verwaltung und namentlich
bei gewissen verwaltungsrichterlichen Entschei-
dungen mitzuwirken hatte (Gv. 31. 7. 48). —

In der Reaktionszeit wurden zunächst die Reg Be-
zirke und Reg Kommissionen wieder durch eine
größere Zahl von Kreisen (26) und Kreisräten
ersetzt, dann wurden die Bezirksräte wesentlich
konservativer zusammengesetzt und in ihren Kom-
petenzen beschränkt (G v. 28. 4. 52; Edikt v.

12. 5. 52; G v. 10. 2. 53).
Die Ministerialorganisation blieb während die-

ser Zeit, abgesehen von der im Jahr 1848 vorge-
nommenen Abtrennung des Justizinvom
MinInn, unverändert.

5. Bald nach der Gründung des Deutschen Reichs
folgten weitere Reformen. Vor allem wurde
durch G v. 12. 6. 74, betreffend die innere Ver-
waltung und die Vertretung der Kreise und Pro-
vinzen (sog. „Kreisordnung"), auf der Basis der
Gesetzgebung von 1832 und 1848, zugleich aber
auch in starker Anlehnung an das preußische Vor-
bild, eine umfassende Reorganisation
der mittleren und unteren Ver-

waltungsbehörden vorgenommen. Das
Endziel der neuen Verw esetzgebung ist die Teil-
nahme der Verwalteten an der Verwaltung,
oder, m. a. W., die Durchführung des Selbst-
verwaltungsprinzips auf dem Ge-
biete der mittleren und unteren Staatsverwal-

tung. Hand in Hand mit der Reform der staat-
lichen Verwaltung und in untrennbarem Zu-
sammenhang mit dieser erfolgte eine durchgrei-
fende Reorganisation der gemeindlichen Verwal-
tung: Die durch das Gv. 12. 6. 74 geschaffenen
Selbstverwaltungsorgane des Staates sind zu-
gleich die verfassungsmäßigen Organe der Ge-
meindeverbände (Provinzen und Kreise), ebenso
wie andererseits die durch die beiden Gemeinde-
ordnungen (Städteordnung und Landgemeinde-
ordnung) v. 13. und 15. 6. gl. Is. geschaffenen
Organe der Ortsgemeinden zugleich auch be-

stimmte Funktionen auf dem Gebiete der staat-
ichen Verwaltung zu übernehmen haben (7 13).

— Eine notwendige Folge der VerwReform und

der damit organisch verbundenen Regelung der
Verwerichtsbarkeit war die Aufhebung des
Staatsrats und des Administrativjustizhofs, deren
Funktionen teils an den neu errichteten Ver-

waltungsgerichtshos, teils an das Mi-

nisterium des Innern, teils an das Gesamt Min
übergingen (G v. 11. 1. 75, Bek v. 28. 6. 75).

Ungefähr zu gleicher Zeit erfolgte eine aber-
malige Abänderung der Ministerialorganisation,
indem wieder ein cinheitliches, die Ministerien des
Innern, der Justiz und der Finanzen umfassendes
Gesamt Min geschaffen wurde. Das Min des
Großherzoglichen Hauses und des Acußern wurde
zu einem Annexc des Staat= Min, insoserne als
der „Staatominister“, d. i. der Min Präsident, nun-

mehr rechtlich notwendig zugleich Min des Groß-

herzoglichen Hauses und des Aeußern ist (B v.
22. 8. 74). — In den Jahren 1879 bis 1899 wur-

den nochmals mehrfache Aenderungen der Mi-
nisterialorganisation vorgenommen; namentlich
wurden durch V v. 1. 8. 96 die durch die Organi-
sationsVv. 15. 3. 79 zu einem Ministerium ver-
einigten Ressorts des Innern und der Justiz wie-
der in zwei selbständige Ministerien zerlegt. —
Die Gesetzgebung vom Jahre 1874, insbesondere
die vorerwähnte sog. Kreisordnung, bildet mit
geringfügigen Aenderungen die Grundlage der
heutigen Verw Organisation. — Die nach mehr-
jährigen vergeblichen Versuchen im Jahre 1911
zum vorläufigen Abschluß gelangte Reform der
Verwaltungsgesetze, welche namentlich das Gesetz,
betreffend die innere Verwaltung und die Ver-
tretung der Kreise und Provinzen (sog. Kreis-
und Provinzialordnung), das Verwaltungs-
rechtpflegegesetz, die Städteordnung und die
Landgemeindeordnung — alle vom 8. Juli 1911

— umfaßt, läßt die Grundzüge dieser Organisa-
tion unberührt.

8 9. Das Staatsministerium. An der Spitze
der gesamten Behördenorganisation steht das
kollegialisch organisierte Staatsministerium. Es setzt
sich zusammen aus demStaatsMin, welcher Präsi-
dent des Ministeriums und zugleich Min des Groß-
herzoglichen Hauses und des Aeußeren ist, aus
den Vorständen und Ministerialräten der drei
Einzelministerien und aus einem für das Staats-
Min besonders angestellten Rate. Den beiden
letztgenannten Kategorien von Ministerialmit-
gliedern steht nur beratende Stimme zu. Die
Ausführung der Beschlüsse des Staats Min ob-
liegt, jie nach dem Gegenstand, entweder dem
Staats Min oder dem zuständigen Ressortminister.

Der Geschäftskreis des Staats Min umfaßt alle
diejenigen Angelegenheiten, welche von grund-
sätzlicher Wichtigkeit für den ganzen Staat sind,
wie die Bezichungen Hessens zum Reich, die Aus-
legung zweifelhafter Verfassungsbestimmungen,
Landtagsangelegenheiten, Staatsdienstverhältnisse,
Anstellung und Entlassung höherer Staatsbe-
amten, Preß-= und Vereinswesen und Verhältnis
des Staats zu den Religionsgesellschaften, soweit
es sich um grundsätzliche oder politisch wichtige
Entschließungen handelt; endlich aber alle die-
jenigen Gegenstände, bei welchen sämtliche
Ressorts interessiert sind, oder bei welchen die
beiden nächstinteressierten Ressorts sich nicht ge-
einigt haben, oder welche aus irgend einem an-
dern Grunde von dem Großherzoge, von dem
Staats Min oder von dem zuständigen Ministe-

rialvorstande zur Begutachtung bezw. Beratung
vor das Staats Min gebracht werden.

Zum unmittelbaren Geschäftskreise des Staats-
ministers gehören außer den Angelegenheiten des
Großh. Hauses namentlich die auswärtigen An-
gelegenheiten und die Wahrnehmung des Ver-
kehrs mit dem Reiche. Ferner sind dem Staats Min
aus denjenigen Ministerien, welche er nicht selbst
leitet, alle allgemeinen Anordnungen zur Aus-
führung oder Anwendung von Gesetzen oder Ver-
ordnungen (Ausschreiben), sowie alle auf Anstel-
lung usw. von akademisch gebildeten Beamten be-
züglichen Anträge vor dem Erlaß bezw. vor der
Antragstellung an den Großherzog zur Kenntnis-

nahme und Billigung vorzulegen(Vv.15. 3. 799
1. 8. 96).— DemStaatsMin sind eine Reihe von



Hessen (B. Behördenorganisation) 403

Behörden, Anstalten und Kommissionen un-
mittelbar unterstellt, so namentlich die hessischen
Gesandtschaften und Konsulate, die Bevollmäch-
tigten zum Bundcsrate, der Territorialkommissär
bei der Festung Mainz, das Haus-- und Staats-
archiv und, in bestimmten Beziehungen, der

VBerwaltungsgericht#hof und dieOberrechnungskamm
1. . Einzehentnsterlen Vamentlich das

Ministerinm des Innern.
I. Die Einzelministerien bestehen aus

je einem Ministerialvorstande, mit dem Titel eines
Ministerialpräsidenten oder eines Ministers, und
der erforderlichen Zahl von Hilfsbeamten und
Kanzleipersonal. Die Organisation der Mini-
sterien ist vorbehaltlich der wenigen Ausnahme-
Fälle, in welchen kollegialiter zu entscheiden ist,
rein bureaumäßig. Besondere Grundsätze gelten
jedoch für die in den einzelnen Ministerien ein-
gerichteten sog. Ministerialabteilungen.
Diese sind, unbeschadet der im einzelnen bestehen-
den Verschiedenheiten, kollegial organisiert; sie
besitzen die Eigenschaft von sog. Zentralmittel-
stellen, d. h. sie haben in Unterordnung unter
den Ministerialvorstand bestimmte, ihnen aus-
drücklich übertragene Geschäfte selbständig für
das ganze Staatsgebiet zu besorgen. Gegen ihre
Beschlüsse ist regelmäßig der Rekurs an das Mi-
nisterium zulässig.

Die drei Einzelministerien sind: Das MinInn
mit den drei Abteilungen für Schulangelegen-
heiten, für öffentliche Gesundheitspflege, und für
Landwirtschaft, Handel und Gewerbe; das Min
der Justiz und das Min der Finanzen; letzteres
mit den vier Abteilungen für Steuerwesen, für
Forst= und Kamecralverwaltung, für Bauwesen
und für Finanzwirtschaft und Eisenbahnwesen
(V v. 3. 8. 74; 28. 12. 76; 17. 1. 00; 30. 5. 00;
6. 5. 03). Abgesehen von den Lokalbehörden für
die Hauptverwaltungszweige sind den Einzel-
ministerien noch je eine Anzahl von Behörden
unterstellt, welche, wenn auch nicht durchweg hin-
sichtlich ihrer materiellen Entscheidungen,
so doch in formeller Beziehung und in bezug auf
Dienstaufsicht usw. als subordinierte Behörden
erscheinen, wegen ihrer sonstigen Stellung und
ihres räumlichen Wirkungskreises aber als mittel-
bare Zentralbehörden oder als Zentralmittel-
stellen zu betrachten sind. In dieser Stellung be-
finden sich beispielsweise gegenüber dem Min Inn:
die Organe der Denkmalpflege [#Ilf, das Gendar-
meriekorps (Vl, die Ersatzbehörden, verschiedene

Prüfungskommissionen, dic Hochschulen, die Zen-
tralstelle für die Landesstatistik, das Landesver-
sicherungsamt (Jl, die Brandversicherungskammer,
die obere Bergbehörde; (K Feuerversicherung,
Bergwesen] — gegenüber dem Justizministerium:

die Prüfungskommission für das Justiz= und
VerwFach, die Organe des Notariatswesens INI,
die Anwaltskammer und die Ge fangenenanstal-
ten] — gegenüber dem Finanz Min: die Staats-

schuldenverwaltung (J/, die Hauptstaatskasse, das
Katasteramt, das Erbschaftssteueramt(X]u.a.

Jedem Ministerium obliegt hinsichtlich der An-
gelegenheiten seines Ressorts dic oberste Leitung
und Aufsicht; im einzelnen sind die Zuständig-
keiten durch die im allgemeinen noch heute maß-
gebende V v. 28. 5. 1821 und spätere Spezialvor-

schriften geregelt.

II. Der Wirkungskreis des Ministeriums des
Innern umfaßt, abgesehen von bestimmten Aus-
nahmen, die gesamte innere Verwaltung. Daher
unterstehen dem Min Inn außer den vorgenann-
ten Sonderbehörden namentlich die Behörden
der allgemeinen Landesverwaltung und —soweit

hier staatliche Zuständigkeiten überhaupt gegeben
sind — die Angelegenheiten und Behörden der

Kommunalverwaltung, sowie — unter dem glei-

chen Vorbehalt — die Angelegenheiten und Or-

gane der Kirchen und Religionsgemeinschaften.
Als Kultusorgane sind insbesondere zu nennen:

Für die evangelische Kirche Landesiynode, Ober-
konsistorium, Superintendenturen, Dekanate und
Pfarrämter; für die katholische Kirche Bischof
(Mainz) und Domkapitel, Dekanate und Pfarr-
ämter; für die israelitische Religionsgemeinschaft
die Rabtbiner.

Die im Min bestehenden Abteilungen haben für
ihre Spezialressorts die Funktionen von Zentral-
behörden, wie sie denn auch durchgehends an die
Stelle von früheren selbständigen, sog. „Hoberen“
Behörden getreten sind: Die Abt. für Schulan-
gelegenheiten an die Stelle der Oberstudien-
direktion (früher Oberstudienrat und Oberschulrat)
(V v. 3. 8. 74), die Abt. für Gesundheitspflege an
die Stelle der Obermedizinaldirektion (V v. 28. 12.

76), die Abt. für Landwirtschaft usw. an die
Stelle der Oberen landwirtschaftlichen Behörde
(V v. 17. 1. 00). Der Abt. f. Landwirtschaft,
Handel und Gewerbe unterstehen auf Grund
spezieller Bestimmungen: Die Landesgestütsdirek-
tion, die Landceskreditkasse f, die Handelskam-
mern 1, die Landwirtschaftskammer , die Zen-
tralstelle für die Gewerbe, die Handwerkskammer
endlich — als Unterbehörden der Zentralstelle
für das Gewerbe — die Gewerbeinspektionen ss,

die Dampfkesselinspektion I., die Geologische

Landesanstalt und die Landeswohnungeinspektion.
Als Unterorgane der Abt. für Gesundheitspflege
sind besonders zu erwähnen die verschiedenen fach-
lichen Prüfungskommissionen, die Kreisgesund-
heitsämter (Kreisärzte, Krcigassistenzärzte) und
die Kreisveterinärämter (Kreisveterinärärzte, Assi-
stenzocterinärärzte) [A Wohnungswesen, Gesund-

heitswesen).s 1l. Tie Provinzialbehörden.1. Ter Provinzialdirektor. Die Ein-
teilung des Staats in Provinzen dient vornehm-
lich den Zwecken der kommunalen Verwaltung;
daher entbehrt die Provinz im Gegensatz zum
Kreis (s. u.) der Leitung eincs für alle Angelegen-
heiten der allgemeinen Landesverwaltung prä-
sumtiv zuständigen, besonderen Beamten. Die
leitenden Befugnisse des vom Landesherrn als

Provinzialdirektor aufgestellten Staatsbeamten

beschränken sich, soweit die allgemeine Landes-
verwaltung in Frage steht, auf einige wenige ihm
ausdrücklich verliehene Einzelzuständigkeiten, die
sich zumeist aus seiner Funktion als Vorsitzender
des Provinzialausschusses erklären. Aus diesem
Grunde wird die provinzielle Staatsverwaltung
gleichsam im Nebenamte von dem Kreisrate der

Provinzialhauptstadt besorgt: Die „Provinzial-
direktion“, als Amt des Provinzialdirektors, ist
mit dem „Kreisamte“, als der Dienststelle des
Kreisrates, personaliter uniert. Die wichtigsten
staatlichen VerwKompctenzen des Provinzial-
direktors sind: Die Leitung, Beaufsichtigung und
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Förderung des Geschäftsgangs des Provinzial-
ausschusses, die Berufung des Ausschusses, die
Vorbereitung seiner Beschlüsse, die Vertretung
des Provinzialausschusses nach außen und der
Erlaß vorläufiger Verfügungen im Namen des
Prov Ausschusses in den zu dessen Zuständigkeit
gehörenden nicht aufschiebbaren Angelegenheiten
(KrO neue Fassung, a 85, 86).

2. Der Provinzialta korrespondiert in seiner
Stellung mit dem Kreistag (s. u.). Er besteht aus dem
Provinzialdirektor als Vorsitzendem (ohne Stimm-
recht) und aus einer nach der Bevölkerungsziffer
sich richtenden Zahl von Provinzialtagsabgeord-
neten. Die letzteren werden von den Kreistagen
der zur Provinz gehörigen Kreise aus den zu
Kreislagsabgeordneten wählbaren Kreisangehö-
rigen — und zwar je einer auf 10000 Kreisein-
wohner — gewählt. Die Wahl geschieht auf 6
Jahre, nach je 3 Jahren scheidet die Hälfte der
gewählten Mitglieder aus (KrO a 68 ff). — Die

Aufgaben des Provinzialtags liegen beinahe aus-
schließlich auf kommunalem Gebiet; als staatliches
Verw Organ wird er hauptsächlich nur beim Voll-
zuge der Wahlen zum Provinzialausschusse und
zu den durch Gesetz für Zwecke der allgemeinen
Landesverwaltung angeordneten Kommissionen,
sowie bei der Erstattung von Gutachten über die
ihm von den Staatsbehörden zu diesem Behufe
überwiesenen Angelegenheiten tätig (KrO a 74).

3. Der Provinzialausschufß.Der Pro-
vinzialausschuß korrespondiert in seiner organischen
Stellung mit dem Kreisausschuß, er ist jedoch in
bezug auf die allgemeine Landesverwaltung, na-
mentlich was das Gebiet der Polizei anlangt, in
seiner Zuständigkeit beschränkter als dieser. Er be-
steht aus dem Provinzialdirektor als Vorsitzendem
(mit Stimmrecht), und aus acht weiteren, vom
Provinzialtag aus der Zahl der zu Kreistagsab-
geordneten wählbaren Provinzialangehörigen ge-
wählten Mitgliedern; hiezu tritt nach Ermessen der
Regierung noch ein von dieser bestelltes, zum
Richteramte befähigtes zehntes Mitglied. Ferner
werden vom Provinzialtag noch vier Ersatzmänner
gewählt, und zwar mindestens zwei hievon aus
seiner Mitte. Geistliche, Kirchendiener, Elemen-
tarlehrer und Angestellte der Kreise, sowie der
Provinz, können nicht Mitglieder des Provinzial-
ausschusses sein; aktive Staatsbeamte bedürfen
zum Eintritt in denselben der Erlaubnis des vor-

gesetzten Ministeriums. Die Wahl geschieht auf
sechs Jahre: alle drei Jahre scheidet die Hälfte der
gewählten Mitglieder und Ersatzmänner aus und
wird durch Ergänzungswahlen ersetzt (Kr O#81, 82).

Der Provinzialausschuß ist als Staatsorgan
insbesondere dazu berufen, sein Gutachten über
alle ihm zu diesem Zwecke von den Staatsbehörden
überwiesenen Angelegenheiten abzugeben, und
ferner die ihm durch Gesetz übertragenen Geschäfte
der allgemeinen Landesverwaltung zu führen.
Diese Geschäfte bestehen namenkflich in der erst-
oder zweitinstanziellen Entscheidung bestimmter
Angelegenheiten des Verwaltungsktreitversahrens
und des Beschlußverfahrens und in der VTornahme

der ihm zugewiesenen Wahlen nach Maßgabe der
hierfür bestehenden oder noch zu erlassenden Vor-
schriften (ArOa 33, 84).

5 12. Die Kreiebehörden.
1. Der Kreisrat. An der Spitze der staat-

lichen Kreisverwaltung steht in jedem Kreise der

„Kreisrat“; er ist ein vom Großherzog ernannter,
zum höheren Staatsdienst befähigter Einzel-
beamter, dessen Dienststelle die Bezeichnung
„Kreisamt“ führt. Dem Kreisrate sind die zu
seiner Vertretung und Unterstützung erforderlichen
VerwBeamten und technischen Beamten unter-
stellt; namentlich ist ihm regelmäßig ein „Kreis-
amtmann" zur Beihilfe und zur Stellvertretung
in Verhinderungsfällen beigegeben. Der Kreis-
rat führt als Organ der Staatsregierung die Ge-
schäfte der allgemeinen Landesverwaltung im
Kreise. Er ist hierbei teils als bureaumäßig ent-
scheidender selbständiger Einzelbeamter, teils als
Vorsitzender der seine Zuständigkeit beschränken-
den kollegialen Selbstverwaltungsorgane tätig.
Seine Zuständigkeiten bestimmen sich im wesent-
lichen nach der Kreisordnung und den beiden Ge-
meindeordnungen und — soweit diese auf den

früheren Rechtszustand verweisen (z. B. KrO
à 63 II, 66 I) — nach dem Edikt v. 6. 6. 32 und

der Kreisrats Instr v. 20. 9. 32.
2. Der Kreistag. Der Kreistag ist zwar im

wesentlichen ein kommunales Selbstverwaltungs-
organ, er ist jedoch zugleich mit der Wahrnehmung
bestimmter Funktionen auf dem Gebiete der all-
gemeinen Landesverwaltung betraut. Er besteht,
unter dem Vorsitze des Kreisrats, je nach der Ein-
wohnerzahl des Kreises aus 15—24, im Ehrenamt
sunktionierenden, Kreistagsabgeordneten, von wel-
chen ein Drittel von den wahlberechtigten Höchst-
besteuerten des Kreises, zwei Drittel von Bevoll-
mächtigten der Gemeindevorstände aus der Mitte der
letzteren gewählt werden. Die staatlichen Funktionen
des Kreistags beschränken sich im wesentlichen auf
die Abgabe von Gutachten für die Staatsbehörden.

3. Der Kreisausschuß ist, abgesehen von
seiner Eigenschaft als Organ der Kreisgemeinde,
ein mit der Wahrnehmung bestimmter Funktio-
nen auf dem Gebiete der allgemeinen Landes-

verwaltung betrautes staatliches Selbstverwal-
tungsorgan. Er besteht aus dem Kreisrat als Mit-
glied und Vorsitzendem, und aus 6 weiteren Mit-
gliedern nebst 2 Ersatzmännern — darunter min-

destens 4 Kreistagsabgeordneten — welche von

dem Kreistag aus der Zahl der zu Kreistags-
abgeordneten wählbaren Kreisangehörigen ge-
wählt werden. Geistliche, Kirchendiener, Elemen-
tarlehrer und Kreisangestellte können nicht
Mitglieder des Kreisausschusses sein; aktive
Staatsbeamte bedürfen zum Eintritt in ihn
der Erlaubnis des vorgesetzten Ministeriums.
Die Wahl erfolgt auf 6 Jahre, alle 3 Jahre schei-
det die Hälfte der Mitglieder aus. Der Kreisaus-
schuß wird nach Bedürfnis vom Kreisrat einberu-
fen, ist bei Anwesenheit von mindestens 5 Mitglie-
dern beschlußfähig und beschließt nach Stimmen-
mehrheit, und zwar in verwaltungsrechtlichen An-

gelegenheiten in öffentlicher, sonst in nicht öffent-
licher Sitzung. Seine Tätigkeit als Staatsorgan
besteht in der Besorgung bestimmter, ihm durch Ge-
setzoder Verordnung ausdrücklich übertragener An-
gelegenheiten der allgemeinen Landesverwaltung,
und umfaßt einerseits die Erledigung reiner Verw-
Geschäfte, besonders auf dem Gebiete des Kreis-
straßen= und des Landarmenwesens, andererseits
verwaltungsrichterliche Funktionen (a 44, 47, 48).

z 13. Die örtlichen Behörden. Als Organe der
staatlichen Lokalverwaltung kommen in den

Gemeinden ausschließlich die Bürgermeister,
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als deren Stellvertreter die Beigeord-
neten, und die in einzelnen Stadtgemein-
den aufgestellten besonderen staatlichen
Lokalpolizeibeamten in Betracht. —

Die staatlichen Funktionen der Bürgermeister
bestehen namentlich in der Durchführung der
Gesetze, Verordnungen und behäördlichen Ver-
fügungen auf dem Gebiete der allgemeinen Lan-
desverwaltung, insbesondere auf demjenigen der
Lokalpolizei, die der Bürgermeister völlig unab-
hängig von der Gemeindevertretung ausübt. Die

Bürgermeister der Stadtgemeinden sind, ebenso
wie diejenigen der Landgemeinden, den Kreis-
räten unterstellt, jedoch sind die polizeilichen Be-
fugnisse der Stadtbürgermeister im Gegensatz zu
denjenigen der Landbürgermeister im wesent-
lichen den Pol Befugnissen der Kreisräte gloeich-
geartet (vgl. KrO a 64 ff, StO a 121 Ziff 1,
129 a, 120b; LGO a 121 Ziff 1, 128 3, 128 b.
— Die Gemeindevertretungen (Stadtverordneten-

versammlung, bezw. Gemeinderat) sind im allge-
meinen auf ihre kommunalen Funktionen be-
schränkt: mit anderen als Gemeindcangelegenheiten
dürfen sic sich nur dann befassen, wenn solche in
besonderen Fällen oder durch Gesetz ausdrücklich
an sie gewiesen sind (StOa 92, LVO a 91). —

Im übrigen 7 Gemeinde B. II S. 39fff., bes.
S. 93—97.

Die selbständigen Gemarkungen
sind in Sachen der allgemeinen Landesverwaltung
entweder unmittelbar dem Kreisamte unterstellt

oder mit einer benachbarten Gemeinde verbunden,

haben also keine besonderen staatlichen Organe.

Lüteratur: Ahl, Die geschichtl. Grundlagen der

staatl. Gemeindcaufsicht im Gr. H. (Diss. Giessen 1911;

Andres, Einführung des konstitut. Systems im Gr. H.

(Diss. Gießen 1908); Best, Amtl. Handausgabe der

hefs. Berwaltungsgesetze (1911); Hess. Bürgerbuch,
hrsg. v. Großh. hess. Staatsverlag (1969); van Calker,

Die Entwicklung der hess. Berw Lrganisation im 1p. Jahrh.

(Jahrb LessN 2 (1908) S 125 fK ) und die dort benannte

Literatur; van Calker, Hess. Versassungsgesetze (1906);

Cosack, Das Staaterecht des Gr. H., i. OB d. öffR

III. I. 4 (1334); Gareis, Das Staaterecht d. Gr. H.,

i. HBd. öff. R. B. III, I, 4 (18840,; Hof= und Staats-

handbuch f. d. Gr. H. 190%10; Kissel, Geschichtliche

Entwicklung des hess. Landtagswablrechts (Diss. Gießen

1911), nüchler, Das Verfassunge= und Verwäecht des

Großherzogtums H., hrsg. v. Braun und Weber,

4 Bde und 1 ErgB (1891—1896); Wennesheimer,

Die Zusammensetzung des Gemeinderats usw. im Gr. H.

(Diss. Gienen 1910). van Calker.

Hilfskassen
(Krankenversicherungsvereine auf Gegen-

seitigkeit)

 1. Geschichte der Gesetzgebung l(mit Einschluß

der landesrechtlichen Hilfskassen). —

 s# 2. Geltendes Recht der Krankenversicherungs-

vereine auf Gegenseitigkeit. 1. Aushyebung des Oilsfekassen-

gesetzes. Zulassung. II. Kleinere Krankenversicherungs-

vereine a. G. III. Versicherungsvertrag.

die eingeschriebenen H. v. 7. 4. 76, welches mit
dem G v. 8. 4. 76 über die Abänderung des Tit.

VIII GewO in engster Verbindung stand. Das
erstere bezeichnete als H. solche „Kassen, welche
die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder
für den Fall der Krankheit bezwecken“ und
ermöglichte ihnen die Erlangung einer ge-
sicherten Rechtsstellung als juristische Personen
auf dem Wege behäördlicher Zulassung; die zu-
gelassenen H. waren in ein Register einzutragen.
Nur auf gewerbliche H. bezog sich das 2.
Gv. 8. 4. 76 (IS 141—141 f GewO). Es gestattete
den Gemeinden, durch Statut die Bildung von

eingeschriebenen Hilfskassen für Gesellen, Gehil-
feen und Fabrikarbeiter anzuordnen und diese zur
Beteiligung zu verpflichten, soweit sie nicht an
einer freien H. teilnahmen. Dabei konnten

kugleich den Arbeitgebern Melde= und Einzah-
ungspflichten, Fabrikinhabern auch Zuschuß-

pflichten auferlegt werden. Für diese Zwangs-
kassen enthielt das H. Gesetz gewisse besondere
Bestimmungen.

I1I. Das Krank VW v. 15. 6. 83 [JArbeiter-

versicherung § 3j] übte auf das Recht der
eingeschriebenen H. nach doppelter Richtung Ein-
fluß aus:

1. Neben den Zwangskassen des Krank V#
war für weitere solche in Form der eingeschricbe-
nen H. kein Bedürfnis mehr. Deshalb wurde

das R v. 8. 4. 76 aufgehoben (§+ 87 Abs 1
Krank VG); die bestehenden cingeschricbenen H.
aber, bei welchen sei es nach Gemeindestatut,
sei es auch nach Arbeitsvertrag (Fabrikordnung)
ein Zwang zur Teilnahme für versicherungspflich-
tige Personen bestand, wurden je nach ihrer Art
in die Formen des Krank VG übergeführt und in
Orts-, Betriebs= (Fabrik-) oder Innungskranken-
kasson umgewandelt (5 85 ff Krank BG). Das
H.Gesetz war dadurch nur noch auf freic H. an-
wendbar und wurde dementsprechend, zugleich
mit einzelnen weiteren Abänderungen, durch eine
Novelle v. 1. 6. 84 umgestaltet.

2. Auch die freien H. wurden unter gewissen
Bedingungen in das System des Rrank BG ein-

gegliedert. Zwar sollte nicht mehr, wie nach ( v.
8. 4. 76, die Boteiligung an irgend einer freien

eingeschriebenen H. die Teilnahme an der Zwangs-
kasse ersetzen, wohl aber dann, wenn die H. ge-
wisse, im §+ 75 Krank G# festgestellte, Mindest-
leistungen gewährte. Die Novelle zum RKranken-
B v. 10. 4. 92 hat dann die Bedingungen dieser

Gleichstellung wesentlich verschärft.
III. Die Tatsache, daß die H. hiernach eine be-

sondere reichsgesetzliche Regelung erfahren hatten,
führte vornehmlich dazu, daß man die im ersten

Jahrzehnt dieses Jahrhunderts erfolgende Neu-
ordnung des privaten Versicherungswesens auf sie
nicht erstreckle. So wurden sie zunachst von dem,
zumeist auf die öffentlich-rechtliche (polizciliche)
Seite der Privatversicherung bezuglichen, daneben.

aber auch die Organisation der Versicherungsver-
eine auf Gegenseitigleit normierenden NG über
die privaten Versicherungsunternehmungen v. 12.

5.01, Versicherungsaufsichtsgesetz (BAl) genannt,
ausgenommen (7* 122) und dann ebenso von dem,
das Versicherungsverhältnis zwischen den Par-
teien regelnden Re# über den Versicherungsvertrag

Sl. Geschichte der Gesetzgebung. I. Dic reichs- v. 20. 5. 08, Versicherungsvertragsgesetz (VV)
gesetzliche Regelung der H. beginnt mit dem Güber genannt (5 190).
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